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Kompensationsmaßnahmen für den Nordpark, Mönchengladbach 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten Sie hiermit bitten, im Rahmen der Dienstaufsicht gegenüber der Stadt Mönchengladbach 
tätig zu werden, da Bemühungen von unterschiedlichen Seiten und über einen langen Zeitraum, gesetz-
lichen Vorgaben Nachdruck zu verleihen, keinen Erfolg hatten. Zum Sachverhalt: 

Am 18.7.2004 baten wir die Stadt Mönchengladbach, Frau OB’ M. Bartsch, uns Auskunft über den 
Stand der inzwischen in großem Umfang erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für die Bebauung 
Nordpark zu geben. 

Am 7.9.2004 teilte uns die Stadt sinngemäß mit, dass noch keine konkreten Ergebnisse und Maßnahmen 
vorlägen. 

Parallel dazu bemühte sich der Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde um Klärung. Im Hintergrund 
stand der Verdacht, dass die Stadt bzw. die in ihrem Auftrag tätige Grundstücks-
Entwicklungsgesellschaft (EWMG) nach 7 Jahren Planungstätigkeit weder einen konkreten land-
schaftspflegerischen Begleitplan noch verfügbare Flächen für eine dem Gesetz genügende Flächenkom-
pensation besitzt, ja diese noch nicht einmal in die Wege geleitet hat: Dieser Verdacht verstärkte sich 
von Sitzung zu Sitzung, wie folgende Auszüge aus den Beiratsprotokollen (kursiv) belegen: 

4.5.04 „Insgesamt 66 ha sind auszugleichen, von denen 33 ha innerhalb und weitere 33 ha außerhalb des 
Nordparks über das gesamte Stadtgebiet verteilt realisiert werden. Das Gesamtbudget beläuft sich 
auf 7,5 Mio. Euro, von denen ab 2005 jährlich 1,2 Mio. investiert werden sollen“... 

Fragt sich, wo? Die Liste, die die EWMG dem Beirat vorlegte (Stand: März 2004, lässt 
Böses ahnen, ist zumindest unverständlich: 

• Fußgängerrampe 1,14 ha 
• Unterführung 0,672 ha 
• Bolzplatz 0,164 ha 
• ….......usw. 

Was solche Flächen mit ökologischem Ausgleich zu tun haben, verschließt sich dem 
Fachmann und eigentlich auch dem Laien. Dann ging’s im Beirat überraschend weiter: 
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20.7.04: „Sie [Vertreterin des Planungsbüros L.A.U.B.] stellt klar, dass die dem Büro L.A.U.B. übertrage-
ne Aufgabe mit der Erstellung der Bilanzierung endet und die Umsetzung der Ausgleichsverpflich-
tung nunmehr Sache der EWMG sei......Aufgrund der allgemeinen Irritation nach dieser Aussage 
erklärt Herr Pillich, dass es zur Zeit aus personeller Sicht und anderen Gründen kein fertiges Um-
setzungskonzept bei der EWMG gebe.“ 

12.10.04: „Herr Pillich von der EWMG teilt mit, dass entsprechend dem Beschluss des Beirates in der letz-
ten Sitzung [8.7.04] mit dem Einstieg in die Aufarbeitung begonnen wurde. Eine erste (!!!) kon-
krete Eingriffs/Ausgleichsbilanzierung ist in der Zwischenzeit für das Borussia-Stadion von einem 
Planungsbüro erstellt und der ULB zur Verfügung gestelllt worden.“ 

14.12.04 Die Beiratsvorsitzende möchte [...] wissen, ob die EWMG der Forderung nachgekommen ist, 
nachprüfbare Unterlagen vorzulegen. Herr Esser-Rathke verneint dies.... 

 Herr Hörchens möchte wissen, ob es richtig sei, dass der Verursacher eines Eingriffs selbst den 
Ausgleich berechnen kann. Frau Kerkes-Grade erklärt, dass die EWMG frei entscheiden kann, ob 
sie hierfür einen Mitarbeiter einstellt oder ein externes Büro beauftragt. Die Feststellung der 
Richtigkeit erfolge in der unteren Landschaftsbehörde. Bisher lägen der unteren Landschaftsbe-
hörde keine hinreichenden Aussagen zur Realisierung der Ausgleichspflanzungen vor. 

(Hervorhebungen durch Fettdruck und Ausrufezeichen vom Verfasser) 

Im Januar 2005 fand auf Bitten der anerkannten Naturschutzverbände ein Informationstermin bei der 
Unteren Landschaftsbehörde statt. Die vorgelegten Unterlagen konnten die beiden Vertreter der Na-
turschutzverbände, beide ihres Zeichens Beauftragte der entsprechenden Landesverbände für Stel-
lungnahmen gem. BNatSchG und mit der Eingriffs-/Ausgleichsproblematik und dem Lesen von Plä-
nen, Berechnungen und Bilanzen bestens vertraut, trotz großer Bemühungen nicht nachvollziehen. 
Die anwesenden Vertreter der Unteren Landschaftsbehörde zeigten sich ebenso ratlos. Es gab ein-
fach nichts Nachvollziehbares zu sichten und zu bewerten. 

In der folgenden Beiratssitzung vom 1.3.2005 wurden die Fragen der Mitglieder ausgesprochen 
konkret und bohrend, aber wiederum ohne konkrete, nachprüf- und nachvollziehbare Angaben sei-
tens des EWMG-Vertreters oder der ULB (auf den Auszug des Protokoll wird hier wegen seiner 
Länge zum TOP verzichtet). 

Am 18.3.2005 baten wir erneut die Stadt Mönchengladbach um offizielle Auskunft über den Stand 
des Verfahrens. Die interessante Antwort ist der Anlage zu entnehmen. Sie brachte in der Sache 
nicht weiter. 

Schließlich, wieder ein halbes Jahr geht ins Land, kommt dann am 18.10.2005 der „Offenbarungs-
eid“ vor dem Beirat der Unteren Landschaftsbehörde. Wieder steht der TOP Nordpark auf der Ta-
gesordnung und wieder erwarten die Mitglieder endlich nachvollziehbare Karten, Berechnungen und 
konkrete Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen, wie im § 6 Landschaftsgesetz NW vorgeschrieben. 

18.10.05 Wie in der Beiratssitzung vom 5.7.2005 beschlossen und von der EWMG zugesagt, steht 
der TOP „Nordpark“ wieder auf der Tagesordnung. Heute sollte die EWMG endlich 
nachprüfbare und nachvollziehbare Unterlagen vorlegen. 

 Einen Tag vor der Sitzung (!) erhält die Untere Landschaftsbehörde die Mitteilung per 
email (!), dass konkrete Planungsergebnisse noch nicht vorliegen und daher auch nicht 
präsentiert werden können. Sie hielte ein Erscheinen daher nicht für erforderlich. 

 Nicht nur dieses Ergebnis, drei Monate nach der letzten Beirats-Sitzung, auch der Stil der 
Mitteilung brachte die Beiratsmitglieder mit Recht so in Rage, dass vorgeschlagen wur-
de, Presse und Bezirksregierung einzuschalten. Das tun wir hiermit! 

  

Wir sind der Ansicht, dass das, was dem gemeinen Bürger gegenüber Recht ist, der Stadt bzw. ihrer 
Gesellschaft in ihrer Vorbildfunktion billig sein muss. Die bemerkenswerte (Nach-)Lässigkeit, mit 
der die EWMG das wiederholte Nachsuchen um Informationen und Ergebnisse ignoriert und ver-
tagt, hätte bei einem Privatinvestor sicherlich längst zu ernsten Konsequenzen geführt. 
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Spätestens seit der Umwandlung von Biotopen bzw. der Umsetzung der ersten Baumaßnahmen war 
der Eingreifer verpflichtet, Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen oder zumindest das Maß des Ein-
griffs und die daraus abzuleitenden Kompensationsmaßnahmen darzulegen, und zwar so, dass sie 
dem Landschaftsgesetz genügen. Dies umfasst die Bilanzierung des Eingriffs (inzwischen der Ein-
griffe) nach einen nachvollziehbaren Verfahren (z.B. dem der Landesregierung), die Darlegung der 
Kompensationsflächen und –maßnahmen in realistischer Weise und der Nachweis, dass die inzwi-
schen aufgelaufenen Kompensationsverpflichtungen zumindest ins Werk gesetzt sind. 

Keiner dieser Punkte ist bis dato erfüllt, wie die Untere Landschaftsbehörde dem Beirat jetzt mitteil-
te. Die Art und Weise, wie sich die hier in der Verantwortung stehende EWMG gegenüber der 
Fachbehörde und dem Beirat aufführt, legt nahe, anzunehmen, dass die Stadt nicht in der Lage ist, 
ihre berechtigten, gesetzlich verankerten Forderungen mit Nachdruck geltend zu machen. Es liegt 
auch nahe, anzunehmen, dass sich die Geschäftsführung der EWMG dieser Tatsache bewusst ist. 

Da sich Politik und Verwaltung der Stadt Mönchengladbach offenbar nicht in der Lage sehen, den 
gesetzlichen Vorgaben gegenüber ihrer Tochtergesellschaft EWMG Nachdruck zu verleihen (vgl. 
Antwortschreiben des Oberbürgermeisters vom 8.4.2005), sehen wir uns gezwungen, nunmehr nach 
sehr langer Geduld Ihre Behörde im Rahmen der Dienstaufsicht einzuschalten. 

Die Sachverhalte und Unterlagen, um deren Klärung wir hiermit nachsuchen, sind nahezu identisch 
mit den Nachfragen des Beirates: 

• Aktueller Stand der Planung und ihrer Umsetzung im Nordpark (genehmigte Bebau-
ungspläne mit Erläuterungen) 

• Vollständige, nachvollziehbare Berechnungsunterlagen für den Kompensationsbedarf 
Nordpark (ggf. Matrix, Text und Kartengrundlage der  Berechnung, Darlegung des 
Verfahrens) gem. § 6 LG NW, d.h. 

- Bewertung der erfolgten Eingriffe (Vergleich vorher/nachher) mit Offenle-
gungder Bewertungskriterien und ihrer Ergebnisse (Bewertungsmatrix), nach 
Baumaßnahmen sortiert 

- Darlegung der Flächen, die für Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung stehen, 
d.h. erworben wurden oder in Kürze erworben werden können sowie 

• Auflistung der Kompensationsmaßnahmen für den Nordpark mit genauer Flächenzu-
ordnung (mit Karte), Angabe der dort vorgesehenen Maßnahmen und deren Kosten, 
Zuordnung der Maßnahmen zu Eingriffstatbeständen, Zeitplan für die Umsetzung o-
der alternativ die Geldbeträge, die stattdessen der Stadt zur Verfügung gestellt werden 
(wann, wofür, in welcher Höhe).. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bevollmächtigter des Landesverbandes 
zur Abgabe von Stellungnahmen nach  
§ 60 BNatSchG. 

 

Anlage 
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